
Kleinere Lokalanästhesien, die
vom Behandler selbst gesetzt
werden, sind weniger bedeut-
sam. Erfordert der geplante
operative Eingriff jedoch die
Mitwirkung eines Anästhesis-
ten, folgt daraus zwangsläufig
ein beträchtliches Risiko für
alle beteiligten Ärzte. Das Zu-
sammenwirken mehrerer Per-
sonen anlässlich eines operati-
ven Eingriffs muss koordiniert
und fachgerecht durchgeführt
werden. Dies gilt sowohl für 
den allgemeinmedizinischen
wie auch den zahnärztlichen
Bereich.Nachfolgend wird auf-
gezeigt, was Operateur und 
Anästhesist aus rechtlicher
Sicht dringend zu beachten ha-
ben.

Aufklärung des 
Patienten
Wie jeder körperbezogene ärzt-
liche Eingriff, bedarf auch die
Narkotisierung des Patienten
dessen vorheriger Einwilli-
gung. Dieser ist über Art, Aus-
maß, Wirkung und Risiko der
Narkose im Einzelfall aufzu-
klären. Grundsätzlich gilt: Je
aufwändiger der Eingriff ist,
desto höher sind die Anforde-
rungen an die Aufklärungs-
pflicht. Das Wissen um das Er-
fordernis einer Narkotisierung
ist für breite Bevölkerungs-
schichten nicht gleichzusetzen
mit dem Wissen um die mit einer
Vollnarkose verbundenen Risi-
ken.Dies gilt erst recht,wenn es

sich nicht um eine große Opera-
tion, sondern um einen als
„harmlos“ bezeichneten Di-
agnoseeingriff handelt (OLG

Karlsruhe, Urt. v. 30.01.1983 – 
7 U 139/82). Die erforderliche
Aufklärung über die typischen
Risiken einer Narkose ist
grundsätzlich die Aufgabe des
Anästhesisten.Wird die Betäu-
bung bei kleineren  Regional-
und lokalen Infiltrationsanäs-
thesien vom Zahnarzt selbst ge-
setzt, hat dieser den Patienten
aufzuklären.

Narkoseassistenz
Abgesehen von operationsfeld-
nahen Regional- und lokalen

Infiltrationsanästhesien, die 
in aller Regel Vitalfunktionen
nicht tangieren und prob-
lemlos verlaufen, liegen 

Operation und 
Anästhesie in den 
Händen verschiede-
ner Personen. Im-
mer wieder in der
Diskussion ist aber
die Frage, ob und 
unter welchen Um-
ständen neben dem 
Arzt weiteres (nicht-
ärztliches) Fachper-
sonal beteiligt sein
muss. Zumindest
während kritischer
Phasen des Anäs-
thesieverlaufes (z.B.
Ein- und Ausleitung
der Narkose),bei be-
sonderen Vorkomm-
nissen (z.B. Blutun-
gen, allergische Re-
aktionen, Kreislauf-
instabilität bis hin 

zu vitalbedrohlichen Funk-
tionsstörungen) sowie grund-
sätzlich bei zu erwartenden
Komplikationen (z.B. Aspira-
tion bei Ileus-Einleitung,
Schock bei Nachblutung) und
zur Assistenz bei der Durch-
führung von Regionalanästhe-
sien oder bei intraoperativ er-
forderlichen Zusatzmaßnah-
men (z.B. maschinelle Auto-
transfusion), ist die Unterstüt-
zung des Anästhesisten durch
eine Anästhesiepflegekraft 
unverzichtbar.
Werden Aufgaben an sonstige
nichtärztliche Mitarbeiter de-
legiert, so muss die Pflegekraft
die hierfür erforderlichen
Kenntnisse und Fertigkeiten
besitzen, anderenfalls drohen
haftungsrechtliche Konse-
quenzen (Stichwort: Organisa-
tions-/Übernahmeverschul-
den). Gerade in kritischen Pha-
sen des Operations- und Anäs-
thesieverlaufs sind Operateur
und Anästhesist auf eine quali-
fizierte Zuarbeit bzw.Assistenz
angewiesen.Die Hinzuziehung
von OP-Personal zur anästhe-
siologischen Assistenz ist aus
juristischer Sicht kritisch zu 
betrachten.

Sorgfaltspflichten 
Die Sorgfaltspflichten des
Anästhesisten sind hoch. Der
Anästhesist ist verpflichtet, die
Narkosefähigkeit des Patienten
zu überprüfen. Dies ist nicht
Aufgabe des Operateurs.Dabei
spielt es auch keine Rolle,wenn
der Patient vor der Operation
vom Operateur untersucht wor-
den ist. Stuft der Anästhesist
den Patienten als Risikopatient
ein, unterbleibt aber eine
weitergehende Untersuchung,
haftet allein der Anästhesist,
wenn der Operateur um die 
Risiken nicht weiß.

Verschiedene Verant-
wortungsbereiche
Prä- und intraoperativ gehört es
allein zur Aufgabe des Anästhe-

sisten, die vitalen Funktionen
des Patienten aufrechtzuerhal-
ten und zu überwachen. Dazu
gehört auch die Medikation.
Für die postoperative Phase
kommt es auf die konkrete Auf-
gabenverteilung an (BGH, Urt.
v.26.02.1991 – VI ZR 344/89).
Tritt bei einem Patienten nach
einer Operation eine Atemstö-
rung auf, so ist der Vorwurf ei-
nes groben Behandlungsfeh-
lers in der Regel begründet,
wenn der zuständige Anästhe-
sist den Patienten verlässt, be-
vor die Atemstörung behoben
oder die Verantwortung von 
einem ebenso kompetenten
Arzt übernommen worden ist
(OLG Düsseldorf, Urt. v.
30.12.1985 – 8 U 198/84).Die Ver-
antwortung des Anästhesisten
in der postnarkotischen Phase
reicht bis zur Wiedererlangung
der Schutzreflexe und bis zur
Verlegung in die Krankensta-
tion. Danach setzt die fach-
liche Zuständigkeit des die

Nachbehandlung weiterfüh-
renden Behandlers ein. Die Ex-
tubation beendet nicht die Ver-
antwortung des Anästhesisten
für die Behandlung. Seine Ver-
antwortung endet nicht, so-
lange noch die Gefahr uner-
wünschter Nachwirkungen der
Narkose besteht (BGH, Urt. v.
03.10.1989 – VI ZR 319/88).

Fazit und 
Praxisempfehlung
Der Zahnarzt muss über das
anästhesiologische Risiko auf-
klären. Erfordert der operative
zahnärztliche Eingriff den Ein-
satz eines Anästhesisten, ist
seitens des Operateurs auf des-
sen fachliche Eignung zu ach-
ten. Kommt es im Verlauf der
Maßnahme zu Behandlungs-
fehlern, wird die Haftungs-
frage nach den jeweiligen 
Kompetenzbereichen und den
Umständen des Einzelfalles
beurteilt.

Nimmt der Operateur beispiels-
weise billigend in Kauf,dass ein
nicht ausreichend qualifizier-
ter Anästhesist tätig wird,kann
er für dieses Auswahlverschul-
den haften. Eine genaue Doku-
mentation ist – wie stets – emp-
fehlenswert.
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Je aufwändiger der Eingriff ist, desto höher sind die Anforderungen an die Aufklärungspflicht

Was Operateur und Anästhesist unbedingt beachten sollten
Zahnärztliche Maßnahmen, die unter Narkose vorgenommen werden, sind aus rechtlicher Sicht sehr bedeutsam. Ob Aufklärung des Patienten über das anästhesiologische Risiko,
fachliche Eignung und Sorgfaltspflicht des Narkosearztes oder Narkoseassistenz – das Zusammenwirken mehrerer Personen anlässlich eines operativen Eingriffs muss stets gut 
koordiniert und fachgerecht durchgeführt werden. Die Rechtsanwälte Dr. Stefan Müller-Thele und Dr. Uwe Schlegel aus Köln erklären, worauf es ankommt.

RA Dr. Uwe Schlegel

Gerichtszulassung und Vertretungs-
befugnis, alle Amts-, Land- und 
Oberlandesgerichte

• geboren am 21.5.1962 in Gießen
an der Lahn

• 1982 Abitur
• 1984–1989 Studium an der Uni-

versität Köln
• 1986–1987 USA-Aufenthalt 

(RA-Kanzlei/Bezirksgericht)
• 1990–1991 Assistent (Lehrstuhl

für Zivilrecht an der Universität
Köln)

• 1991–1994 Referendariat
• 1993 Promotion (Dr. jur.)
• seit 1989 Dozent für allgemeines

Zivilrecht, Wirtschaftsrecht und
Arbeitsrecht

• Tätigkeitsschwerpunkte: Arbeits-
recht, Arzthaftungsrecht, Fran-
chiserecht 

Kurzvita

RA Dr. Stefan Müller-Thele

Gerichtszulassung und Vertretungs-
befugnis, alle Amts- und Landge-
richte
• geboren am 24.8.1971 in Haan/

Rheinland
• 1991 Abitur
• 1991–1992 Zivildienst
• 1993–1997 Studium an der Uni-

versität Köln
• 1998 University of Madison/Wis-

consin, USA
• 1998–2000 Referendariat und 

Promotion in Düsseldorf
•Tätigkeitsschwerpunkte: Gesell-

schaftsrecht, Erbrecht, Arbeits-
recht, Arzthaftung

Kurzvita


